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Prag, den 23,Dezember 1942
Der Reichsprotektor in
Böhmen und Mähren
1r.I1 d - 6120
An
29.DE2.1942
8)
die Hauptabteilungen und Abteilungen
b
don Befehlshaber der Sicherheitspolizei
den Befehlshaber der Ordnungspolizei
d)
den Beauftragten des Reichskommissars für die
i
Festigung deutschen Volkstums
e)
die Oberlandräte-Inspekteure des Reichsprotektors'
f)
die Landespräsidenten-Reichssuftragsverwaltung
in Pr a g und B r ün n
(mit Überdrucken für die nachgeordneten Dienst-
stellen der Reichsauftragsverwaltung)
nachrichtlich:
09
die Adjutantur des Stellv,Reichsprotektors
das Büro des Staatssekretärs
den Generalinspekteur der Verwaltung
den Vertreter des Auswärtigen Amts
die Parteiverbindungsstelle
m)
den Wehrmachtbevollmächtigten beim Reichsprotektor
und Befehlshaber im Vehrkreis Böhmen und Mähren
n)
den Befehlshaber der Waffen-j
den Verbindungsführer des Arbeitsgauführers
den Oberfinanzpräsidenten
Bet-iffty
Reichsauftragsverwaltung;
hier: Zahl der deutschen Abteilungen
Bezugi
  I   T W 
Anlagen:
1
Es hat sich als notwendig und zweckmäßig erviesen,
vorläufig die deutschen Beamten und Angestellten der Reichsauf--
tragcverwaltung bei der Bezirksbehörde Prag-Land-Süd abzuziehen.
Diese Bezirksbehörde wird in Reichsauftragsangelegenheiten von
dem Bezirkshauptmann - Reichsauftragsverwaltung in Prag-Land-Nord
betreut.
Die bieherige Handhsbung des Postverkehrs mit den von
der benachbarten Bezirksbehörde - Reichsauftragsverwaltung betreu-
ten Bezirken ohne eigene deutsche Abteilung (siehe obigen Erlaß
vom 16,6,1942) hat nicht genügend Sicherheit dafür geboten, daß
die für die Reichsauftragsverwaltung bestinmten Postsendungen
nicht in tschechische Hände kommen. Ich bitte daher, in Zukunft
folgendes zu beachten:
If-13a42
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7.)

Bei den betreuenáen Bezirkshauptmännern - Reiehsauftrags-

verwaltung sind die eigenen Akten und die der betreuten Bezirksbe-

hörde getrennt zu bearbeiten, um die spätere Aktenaussonderung zu

erleichtern. In allen für die betreute Bezirksbehörde bestimmten

Schriftstücken ist daher diese anzusprechen und nicht der betreu-

ende Bezirkshauptmann-Reichsauftragsverwaltung. Allgemeine Erlass,

di• allen Bezirkshauptmännern-Reichsauftragsverwaltung zugehen,

sind auch für die betreuten Bezirksbehörden vorzusehen.

Die äußere Anschrift der Sendung auf dem Umschlag _hat in

jedem Falle auf den für die Betreuung zuständigen Bezirkshauptmann-

Reichsauftragsverwaltung_zu_lauten, Postsendungen, die unmittelbar

an die betreuten Bezirksbehörden gerichtet würden, laufen Gefahr,

längere Zeit unbearbeitet liegen zu bleiben und dadurch dem Zugrifr

tscheohischer Behördenangehörigen zugänglich zu werden,

3.)

Schließlich weise ich nochmals darauf hin, daß der

Sehriftverkehr mit den Bezirkshauptmännern-Reichsauftragsverwaltung

grundsätzlich über die Landespräsidenten-Reichsauftragsverwsltung

zu leiten ist (vergl,Runderl.vom 2.Juli 1942 …- I 1 d - 6120 -

betr, Dienstweg in Angelegenheiten der Reichsauftragsvervaltung)

4.)

Ein neues Verzeichnis der Behörden mit Reichszuftragsven

waltung ist beigefügt.

Im Auftrag:

nor i

gez. Reischauer

Beglaubigt:

Min.Registrator

2

.a.d.

/

717.43
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Verzeichnis

der Behörden der Reichsauftregsverwaltung

I. Mittelstufe

Landespräsidenten - Reichsauftragsverwaltung

in P r a g und B r ün n

II, Unterstufe

1. Bezirkshauptmänner - Rcichsauftragsverwaltung

Oberlandratsbezirk Br_ün n

Boskowitz

Ungarisch-Brod

Brünn-Land

Ungarisch-Hradisch

Gaya

'Wischau

Göding

Zlin

Oberlandratsbezirk B u d w e i s

Budweis

Pilgrams

Gumpolds (zugleich für

Tabor

Ledetsch a.d.Sasau)

Wittingau

OberlandratsbezirkI_gl a u

Iglau

Mähr,-Budwitz

leich für

Neustad

3-Meseritsch)

Dtrlamdrotsbezi

N

Chrudim

Jitschin (zugleich für

Neu-Bidschow)

Königgrätz

Königinhof a.d,E.

a
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OberlandratsbezirkP i l s e'n

Klattau

Sthüttenhofen

Pilsen-Land (zugleich für

Strakcnitz

Kralowitz)

Taus

Pisel

Benescha

Beraun

Brandei

Juncbun

Kladno

Kolin

Kuttenberg

2. Leiter der Städte mit eige

ftragsver-

Brünn

(Oberbürgermei

rwaltung)

Mälrisch-Ostrau

11

Olmütz

11

Pilsen

"1

Prag

(Primator der

rageverwal-

tung)

3. Polizeidirektionen - Reichsauftregsverwaltung

Polizeipräsident - Reichsauftragsverwaltung in P r a g

Pclizeidirektor - Reichsauftragsverwaltung in B r ü n n

Polizeidirektor - Reichsauftragsverwaltung in Mähr,-Ostrau

Polizeidirektor … Reichsauftragsverwaltung in Olmütz

Bei der Polizeidirektion in Pilsen besteht z,Zt. noch keine

deutsche Alteilung.

Anmerkung:

Bei den eingeklammerten Bezirksbehörden besteht ge

keine deuteche Abteilung. Sie werden jeweils von d

Klammer vermerkten Bezirkshauntmann Reichsauftrags

betreut.



ber Reichsprotektor
in Böhmen und Mëhren
I1_d 6120
Prag, de. 25 November 1942
An
a) die Landespräsidenten - Reichseuftrajeveiwaltung
in P r ag
und Brünn
(nit Ueberdruclen für die nachgeordheten Dienststellen
dor Reichsauftragsverwaltung)
nachrichtlich an:
b)
le Adjutantur das Stellv. Reichsprotektors
C
dau Büro des Staatssekreters
d
den Generalinspekteur der Verwaltung
e
die Abtellungen I - IV
3
die Zentrelverwaltung
6
die Gruppen
h)
den Befehlsheber der Ordnungspolizei
i)
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei
E
die Obsrlandräte - Inspeliteurs des Relclsprotektors
1)
den Wehrmachtbevollmächt gter beim Reichsprotekton
und Befehlshaber in Zehrkreis Böhmen und Mähren
m)
den Befehlshaber der Waffen-SS
n)
den Vertreter dau Auswartigen Ants
0
den Verbindungs üarer des Arbe.tegaufturers
p)
den Kurato. dar Dertachen Hissenscnaftlichen
Hochschulen in Frag
q)
den Surator der Deütschen Cechnischen Hochschule
Brimn
r) den Oberfinanzpräsidciten
s) die Parteiverbindungsstelie
Betriffti
Reichsauftragsvervaltung; hier; Versicherungs
änter
Bezugi
Mein Ezlass vom 24.6.1942, I 1 d … 6120
Aus Zweckmüssiglteitsgründen werden die in meinen
vorerwal ten Erlass näher bezeichneten Anfgaben der Versiche
rungeänter veger der besonderen Art und des geringen Uefer
der Geschäfte bis suf veiteres nur von folgenden 3ezirks-
hauptnümmern - Reichseuftragevarvaltung wahrgenommens
777
I4-13/42
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den Sprelgeln der geectAfteftarenden Bezirkshsuptmärnet

Reichsauftragsverwaltung (vergl. Anlage B.Ziff. I zur

Brsten Durchfthrungsverordnung zur Verordnung über d'e

Leichseuftragsverwaltung in Protektoret Böhmen und

Hähren vom 23.Mai 1942, VBlRProt. S.119).

Im Auftrage:

sez.Reischauar

Beglaubigt:

toickisch

006

Angestellter
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4. die Angelegenheiten des Verkehrswesens usw. nach

a/ der Verordnung über dis Kineralölbewirtschafturg

im Protektorat Böhmen und Mahren vom 5.9.39

/voBl.Rpr t. S. 107/,

b/ der Verordnung über die Weitefbenutzung ven

Kraftfahrzeugen im Protektorat Böhmen und Mähren

vom 18.9.39 /VoBl.RProt. S. 153/,

c/ der Verordnung zur Einführung der Kraftfahrzeug-

ergänzungsvorsghrift-in Protektgrat Böhmen und

kanntmachung von Bedarfstellen ausserhalb der

Wehrmacht, die zur Inanspruchnahme ion Leistungen

nach dem Reichsleistungsgesetz berechtigt sind,

vem 30.8.39 /RGBl.1 S. 1541/ hinsichtlich der

Inanspruchnahme von K: ftfahrzeugen,

d/ der Verordnung über die Beförderung von Gütern

mit Kraftfahrzeugen vom 2.5.4l /voBl.RPret. S.

234/

e/ der Verordmung zur Bekämpfung yon Notständen im

Verkehr vom 3I.7e41 /voBl.RProt. S. 444/,

f/ der Bekanntmachung über die Sicherstellung von

Kraftfahrzeugen vom 5.11.4l /VoBl.RProt. S.623/

Für das Karten- undBezugscheinwesen /Ziff. l/ und für die

Angelegenheiten des Verkehrswesens usw. /Ziff, 4/ tritt an

die Stelle des Bezirkshauptmanns Prag-Lard-Nord der Leiter der

der Hauptstadt Prag,

Verwaltung

Der Reicispretektor kaan die geschäftsiührenden Bezirks-

hauptmänner- Reichsauftragsverwaltung in den zu III Abs. 2

Ziff. 1 bis Sgenannten polizcilie'en Angelegenheiten so-

wie in der 3ntjudung im Verwaltungswege ganz oder teilweise

mit der Wahrnehmung der den Bezirkshauptmännern bezw. Prs-

tektoratspolizeibehörden - Reichsauftragsverwal tung zuste.R-

den Befugnisse betrauen.

V. Auf die Arbeitsämter gehen über:

1. die Aufgaben genäas § 2 der Verordnung zur Anderung

und Ergänzung von Vorschriften auf den Gebiet des Ar-

beitsrechte im P.olekiet Béhmsn und Mährenvom 26.9.39

/VoBl.RPr.t. S. 172/;

auf
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auf die Gewerbeinspektorate gehen bis zu deren Ver-

einigung mit den Arbeitsämtern über:

2. die Aufgaben gemäss §§ 4 u.7 der l.Verordnung zur

Durchführung der Verordnung zur Bekämpfung von

Notständen im Verkehr /Verordnung über die Entla-

dung und Abfuhr von Waren/ vom 31.7.4l VoBl.RProt.

S. 445/.

VI. Die vorstehende Regelung tritt am 15.Jni 1942 in Kraft.

Prag, den .?3:.. Mai 1942.

Der Reichsprotektor in Böhmen und Mährer

Mit der Führung der Geschäfte beauftrag

gez. Heydrich

Tat-
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Pilsen

Lie zu I zcff. 7 u.8 (Sprengel der

gpschtftufünrenlun Bezirkshaupt-

mänor Pilsen-ian: rd Klattau)

cenamten Fusirke

Budweis

die zu I Ziff. 9-lo (Spretgel der

geschaftsführenden Beziritshaupt-

mänan Budweis wnd Tabor) genann-

tan Bezirke

Brim-Land

die zu I Ziff.ll-12 (Eorengel der

geecltftsführendon Bez.rkshaupt-

männer Brünn-Land und Ziin) genann-

ten Bezirke

Oinlitz-Land

die zu . Ziff. l3-l4 (Srrengel der

Lesehiftsführenden Beziikshaupt..

mänz Clmutz-Land u Priodbeig)

genamten Bezirke

Iglau

die zu I Ziff. 15 (Spronzd

des nohaftsiührcader bnziisheupt-

Tyng ir Iglau) gonsnnten Bezirke.



hl

Der Reichoprotekter

in Böhmen und Mähren

I1a - 5120

Prag,den 2. Juni 194.2:3

behn Reidsp Dreruoc

In Wühmen und Mahren.

An die

Eing.: - 5.SEP.1942

Landespräsidenten in Böhmen und Ke'nren -

Reichsauftragsvervaltung

in R r a g und Ir ü n n

- sit Überdrucken für die nachgeordneten Dienststellen -

nachrichtlich:

an a/ die Abteilungen I - IV

b/ die Zentralverwaltung

sämtern übertragen. Zu



M4a
ding von versicherungsrechtlichen Streitigkeiten, die ausserhalb
des Rahmens der Verordnung vom 3o.8.1939 und 25.6.1941 entstehen,
ist zunächst die Zuständigkeit der Bezirkshauptmänner - Reichs-
auftragsverwaltung nicht gegeben.
Die Bezirkshauptmänner - Reichsauftragsverwaltung sind hiernach
vor allem berufen:
l. zur Erteilung von Auskunft.= § 37 der Reichsversicherungsord-
nung-§ l46 des Angestelltenversicherungsgesetzes
2. Leistungsstreitigkeiten in der Krankenversicherung zu ent-
scheiden / § l636 der Reichsversicherungsordnung/
3..Beitragsstreitigkeiten in der Invalidenversicherung und in der
Angestelltenversicherung zu entscheiden /§§ l78e ff. der Reiche-
versicherungsordnung, § lg4 des Angestelltenversicherungsge-
setzes/.
Massgebend für das Verfahren sind in erster Linie die Verfahrens-
vorschriften der Reichsversicherungsordnung und des Angestellten
versicherungsgesetzes, sowie die Verordnung des Generalbevoll-
mächtigten für die Reichsverwaltung über die Vereinfachung des
Verfahrens in der Reichsversicherung und der Arbeitslosenversieke.
rung vom 28.lo.l939 /RGBl. I S.2llo/. Nach dieser Verordnung fäll
die Bildung von Spruch- und Beschlussausschüssen bei den Ver-
sicherungsämtern zurzeit weg; das Versicherungsamt entscheidet
durch den Vorsitzenden allein. Zum Vorsitzenden'ist in deitsch
geleiteten Bezirksbehörden der Bezirkshauptmann, in den übrigen
Fällen der Leiter der deutschen Abteilung zu bestellen. Bei den
zur Entscheidung gelangenden Sachen der Reichsversicherung werdem
die Bezirksbehörden in der Hauptsache die matcriell-rechtlichen
Vorschriften der Reichsversicherungsordnung und des Angestellten-
versicherungsgesetzes anzuwenden haben. Von grosser Bedeutung sind
aber auch die Bestimmungen über das Gegenseitigkeitsverhältnis
zwischen Reichsversicherung und Protektoratsversicherung. Inso eit
wird zurzeit nöch entsprechend angewendet der Gegenseitigkeitsver-
trag zwischen dem Deutschen Reich und der ehemaligen Tschecho-
Slowakischen Republik über die Sozialversicherung vom 2l.3.l931
/RGBl. l933 Teil II. S. lol7/. Die Bestimmungen dieses Vertrags
sind durch verschiedene Erlasse des Reichsarbeitsministers abge-
ändert oder ergänzt worden.
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf dem Gebiete der Reichsversiche-
rung ist den Bezirkshehörden in erster Linie eine vollständige
Sammlung der Reichsversicherungsgesetze zur Verfügung zu stellen.
Am geeignetsten hierfür ist "Engel-Eckert: Die Reiehsversicherung -
gesetze in jeweils neuestem Stand, C.H.Deck sche Verlagsbuchhand-
lung München und Berlin". Weiterhin müssen der Bezirksbehörde mir-
destens die laufenden Hefte der "Amtlichen Nachrchten für Reichs-
versicherung, Sonderausgabe des Reichsarbeitsblatts, Verlag: Ver-
lagsanstalt Otto Stollberg, Berlin W 9, Köthenerstr. 28/29" und :
"Entscheidungen und Mitteilungen des Reichsversicherungsamts, he.
rausgegeben von Mitgliedern des Reichsversicherungsants, Verlag
von Julius Springer, Berlin" zugänglich sein. Die Anschaffung von
Grundrissen über die einzelnen Versicherungszwaige ist empfehlens-
wert. Am geeignetsten dürften die Grundrisse sein, die im Verlag
Langewort in Berlin-Lichterfelde-West, Weddi-genweg 64, er-
schienen sind.
06791
Ein



-  -

Ein argänzende: Erlass überdas Aufgabengebiet der

Bezirkshauptmänner - Reichsauftragsverwaltung inner-

halb der Reichsversicherung bleibt vorbehalten.

Die Wahrnehmung der Aufgaben des Oberversicherungsants

verbleibt bis zur geplanten Errichtung eines Obcrver-

sicherungsamts in Prag beim Oberversicherungsamt in

Aussig.

Im Auftrage:

gez.Dr.Fuchs

Beglaubigt:

FTe

Min.-Registratgr

3.α.

88/1
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Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren Prag, den 3e. Mai 1942.

Tsb.Nr. B.d.S. - VR 1 - 208/42 g.

N

An

a) die Abteilungen I - IV,

5.d.d.

b) die Zentralverwaitung,

/15/6.42

c) die Gruppen,

d) den Befenlshaber der Ordnungspolizei,

e) den Vertreter des Auswärtigen Antes,

f) die Oberlandräte

- mit 2 Rehrabdrucken zur Übergabe an die geschäfts-

führenden Bezirkshauptleute,

g) die Landesvizepräsidenten in Böhmen und Mähren.

Nachrichtlich:

h) die Adjutantur des Reichsprotektors,

i) das Büro des Staatssekretärs,

k) den Wehrmachtbevollmächtigten,

1) den Befehlshaber der Waffen-4 in Bönmen und Mähren,

m) die Parteiverbindungsstelle - mit 15 Mehrabdr. -

n) den Kurator der Deutschen wissenschaftlichen

Hochschulen in Prag,

o) den Kurator der Deutschen technischen Hochschule

in Brünn,

p) den Oberfinanzpräsidenten,

q) den Verbindungsführer des Arbeitsgaues.

Betrifft: Einrichtung einer Reichsauftragsverwaltung im

Protektorat Bönmen und Mähren - Überleitung der

sicherheitspolizeilichen Zuständigkeiten.

Bezug:

RdErl. v. 23. Mai 1942 - I 1 d 6120/140 g.

---

Unter Hinweis auf Abschnitt IV, Abs. 3, der 1.

Durchführungs-Verordnung zur Verordnung über die Reichsauf-

tragsverwaltung im Protektorat Böhmen unä Mähren vom 23.5.42

wird angeordnet:

Die Nahrne.mung der den politischen Bezirks- und

Regierungspolizeibehörden - Reictäsauftragsverwaltung - nach

Abschn. III, Punkt 1-6 und Punkt 8 der oben erwähnten 1.

Durchführungsverordnung zustehenden Befugnisse ( polizeiliche

Zuständigkeiten) wird auf wei+or- Aen -gcchäf+stihrenden

Bezirkshauptmännern übertrogen.

Die)

2h/6t-HI
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Die Bearteitung dieser polizeilichen Angelegenheiten

geht daher mit 15.6.1942 in dem gleichen Umfange, wie sie

bisher von den Oberlandräte gehandhabt wurde, auf die ge-

schäftsführenden Bezirkshauptmänner über,

Die Verlagerung auf die einzelnen Bezirks- und Re-

gierungspolizeibehörden - Reichsauftragsverwaltung - wird nach

Maßgabe des Ausbaues der deutschen Abteilungen bei den autononen

Behörden successive erfolgen, soweit es sicherheits- und ab-

wehrpolizeiliche Belange während des Krieges überhaupt zu-

lassen.

Die Ausstellung von Reisepässen und die Erteilung von

Sichtvermerken wird jedenfalls während des Krieges bei den ge-

schäftsführenden Bezirkshauptmännern verbleiben.

Die geschäftsführenden Bezirkshauptmänner haben daher

die vorerwähnten Zuständigkeiten auch für die in ihrem Bereich

gelegenen Regierungspolizeibehörden auszuüben.

Die in Bearbeitung der mehrfach erwähnten polizeilichen

Zuständigkeiten bei den Oberlandräten angelegten Evidenzen

und Karteien sind mit 15.6.1942 an die geschäftsführenden

Bezirkshauptmänner zu übertragen, Diesen sind auch die sonsti-

gen Behelfe zu überlassen, Für eine gesicherte Verwahrung dieser

Evidenzen und Karteien ist besondere Sorgfalt anzuwenden.

Die Verwahrung und Verwaltung der Vermögenschaften eva-

kuierter Juden (RdErl. v. 15.12.41 - B.d.S. I - 3098/41)

ist bis auf weiteres von den geschäftsführenden Bezirkshaupt-

männern wahrzunehmen. Sie haben sich hierbei aber in weit-

gehendem Ausmaße der Mitarbeit der übrigen Bezirksbehörden'

ihres Bereiches zu bedienen, damit ehestbaldigst eine Verla-

gerung dieser Aufgabe auf letztere nöglich wird.

Hinsichtlich der Verlagerung einzelner Zuständigkeitan

nach Abschnitt III, Punkt 1-6 und 8 auf die politischen

Bezirks- und Regierungspclizeibehörden wird von hier aus ge-

sonderte Weisung ergehen, Es ist vorgesehen, daß noch im

Laufe des Monats Juni di- Bvavt -itnns dor Aufgaben nach Punkt

2 ( Grenzzonen-Verordnung), Punkt 5 (Halten von Tauben) zur

Übertragung gelangt.

06789

Zusatz)
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Zusatz für den )berlandrat in Kladnc:

Die Aufgaben, die im Zuge der Umsiedlung der

arischen Bevölkerung in Theresienstadt anfallen, bitte

ich, bei Abwicklung der Geschäfte des Oberlandrates mit

15.7.1942 dem geschäftsführanden Bezirkshauptmann in Kladno

zu überantworten.

Im Auftrage:

gez. 'Böhm e .

Beglaubigt:

Mlideer

Kanzleiangestellte.
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Abschrift

Verordnung

über die Einrichtung einer Reichsauftragsverwaltung im

Protektorat Böhmen und Mähren.

Vom........

April 1942.

Auf Grund gesetzlicher Ermächtigung wird im Ein -

vernehmen mit dem Beauftragten für den Vierjahresplan und dem

Oberkommando der Wehrmacht verordnet:

§1

Reichseigene Verwaltungsaufgaben können den Be -

hörden der autonomen Verwaltung des Protektorats Böhmen und

Mähren zur Erfüllung nach Anweisung im Auftrag des Reichs

( Reichsauftragsverwaltung) übertragen werden. Die Behörden

der autonomen Verwaltung bedienen sich insoweit des kleinen

Reichssiegels.

§ 2

Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren erlässt

im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern und unter

Beteiligung der zuständigen Fachminister die zur Durchführung

und Ergänzung dieser Verordnung erforderlichen Rechts- und

Verwaltungsvorschriften.

§3

58100

Die Verordnung tritt mit dem 15. April 1942 in Kraft.

Berlin, den .......

April 1942

Der Generalbevollmächtigte

für die Reichsverwaltung

5.ec.d

1.

215.2s

IA-13/42



Abschrift

Entwurf

Der Reicheprotektor

Prag, den......... 1942

in Böhmen und Mähren

M.d.F.d.G.b.

Nr. I 1 d - 6315

Verordmung

zur Durchführung der Verordmung des Generalbevollmächtigten

für die Reichsverwaltung vom ........... April l942 Reichs-

SI Ta4zse

Vom .…...….. April 1942.

Auf Grund des § 2 der Verordmung über die Einrich-

tung einer Reichsauftragsverwaltung im Protektorat Böhmen

und Mähren vom ....... April 1942( Reichsgesetztbl.I S......)

wird in Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern ver-

ordnet:

§1

(1) Aufgaben und Befugnisse der Oberlandräte, die

im Reichsgebiet ausserhalb des Protektorats unteren Ver -

waltungsbehörden zustehen, nehmen im Auftrsge des Reichs

die als Reichsauftragsverwaltung eingerichteten politischen

Behörden erster Instanz und Polizäibehörden der autonomen

Verwaltung des Protektorats wahr.

(2) Aufgaben und Befugnisse der Oberlandräte, die

im Reichsgebiet ausserhalb des Protektorats höheren Ver -

waltungsbehörden zustehen, nehmen im Auftrag des Reichs

die als Reichsauftragsvervaltung eingerichteten Landesbe-

hörden des Protektorats wahr.

§ 2

Aufgaben und Befugnisse des Reichsprotektors, die

im Reichsgebiet eusserhalb des Protektorats höheren Ver -

waltungsbehörden zustehen, nehmen im Auftrege des Reichs

die als Reichsauftregsverwaltung eingerichteten Landesbe-

hörden des Protektorats wahr.
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§ 3

Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren kann eine

von den Bestimmungen der §§ 1 und 2 abweichende Regelung treffen.

§ 4

Die Behörden der autonomen Verwaltung des Protektorats

Bühmen und Mähren sind bei der Erfullung von Reichsauftrags-

angelegenheiten an die Weisungen der zuständigen Reichsdienst-

stellen gebunden.

§5

Der Reichsprotektor in Böhmen und Mähren bestimmt die

politischen Behörden ereter Instanz ( Bezirkshauptleute, Leiter

der Städte mit eigenem Statut) und die Polizeibehörden des

Protektorats, die sls Reichsauftrageverwaltung eingerichtet

werden; er bestirmt auch den sachlichen und räumlichen Wirkungs-

kreis.

§6

Die autonomen Behörden des Protektorats Böhmen und

Mähren, die als Reichsauftragsverwaltung eingerichtet sind,

führen in Reichsauftragsangelegenheiten das kleine Reichs -

siegel.

§7

000

(1) Die Bezé■chmung der Bezirksbehörde als Reichs -

auftregsverwaltung lautet: Der Bezirkshauptmann in .........

Reichsauftrageverwaltung. Gleiches gilt für die Umschriftung

des kleinen Reichssiegels.

(2) Die Bestimmng des Abs. l ist in den übrigen llen-

der Reichsauftrageverwaltung sinngemäss anzuwenden.

Y.

§8

(1) Die allgemeinen Haushaltssusgaben der Reichsauf-

tragsverwaltung werden vom Reich erstattet.

(2) Verwaltunggeinnahmen, die Protektoratsbehörden

in Reichseuftregsangelegenheiten erzielen, sind Einnahmen des

Protektorats. Allgemeine Haushaltseinnahmen sind an das Reich

abzufuhren.
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